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FAQs zur Kommunalen Wärmeplanung 

Was ist das Ziel einer Wärmeplanung? 

Der Markt Frontenhausen plant eine sichere, bezahlbare und umweltfreundliche Wär-

meversorgung. Ziel ist es, die bisher überwiegend auf Gas und Öl basierende Versor-

gung schrittweise durch erneuerbare Energien zu ersetzen und unabhängiger von 

fossilen Rohstoffen zu werden. Die Wärmeplanung zeigt, welche Lösungen in den 

verschiedenen Gebieten der Kommune besonders geeignet sind. So wird die Wärme-

versorgung langfristig verlässlich, klimafreundlich und zukunftssicher gestaltet. 

Wie ist der aktuelle Stand der Kommunalen Wärmeplanung für den Markt 

Frontenhausen? 

Der Markt Frontenhausen befindet sich derzeit noch am Anfang der kommunalen 

Wärmeplanung und bearbeitet die Bestandsanalyse. Die Ausarbeitung erfolgt zusam-

men mit der Energieagentur Regensburg. 

Wann wird die Kommunale Wärmeplanung für den Markt Frontenhausen vo-

raussichtlich vorliegen? 

Die Bearbeitungsdauer der Wärmeplanung liegt bei ca. neun Monaten. Mit einer Ver-

öffentlichung ist frühestens Juli 2026 zu rechnen. 

Was beinhaltet die Kommunale Wärmeplanung?  

Bei der kommunalen Wärmeplanung wird die gesamte Wärmeversorgung der Kom-

mune erfasst und ein Plan entwickelt, wie diese zukünftig fossilfrei gestaltet werden 

kann. Das Ziel der Wärmeplanung ist es, aufzuzeigen, welche Gebiete zukünftig mit 

einer klimafreundlichen Wärmeversorgung ausgestattet werden können. 

Dazu wird die Planung in vier Schritte unterteilt: 

1. Schritt: Bestandsanalyse 

Bei der Bestandsanalyse wird die aktuelle Wärmeversorgung der Gebäude im 

kommunalen Gebiet erfasst. Zusätzlich werden der jährliche Energieverbrauch 

und die Treibhausgasemissionen dieser Wärmeversorgung ermittelt.  

 

2. Schritt: Potenzialanalyse 

Im nächsten Schritt werden die Möglichkeiten für eine klimafreundliche Wär-

meversorgung untersucht. Dazu gehören erneuerbare Energien wie Erdwärme 

aus Geothermieanlagen oder Solarthermie, die Sonnenenergie in Wärme um-

wandelt. Auch unvermeidbare Abwärme aus Industrie oder anderen Quellen 

wird in die Analyse einbezogen. 
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3. Schritt: Ziel-Szenario 

Auf Basis der Analyse wird ein Szenario entwickelt, das den zukünftigen Wär-

mebedarf der Kommune beschreibt und aufzeigt, wie dieser mit erneuerbaren 

Energiequellen gedeckt werden kann. 

 

4. Schritt: konkrete Strategieentwicklung  

Abschließend wird eine konkrete Strategie erarbeitet, um den Wärmebedarf 

zu senken und eine klimaneutrale Wärmeversorgung für die Kommune zu er-

möglichen. 

Was steht im Wärmeplanungsgesetz? 

Das Wärmeplanungsgesetz enthält unter anderem Vorgaben für die Erstellung eines 

Wärmeplans.  

Ein Wärmeplan muss erstellt werden... 

.. bis Juni 2026, bei Gebieten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen.  

.. bis zum 30. Juni 2028, bei Gebieten mit weniger als 100.000 Einwohner*innen. 

(entspricht Kommune) 

Quelle: Wärmeplanungsgesetz Teil 2 Abschnitt 1 §4 

Wird meine Straße an ein Wärmenetz angeschlossen und wann bekomme 

ich einen Hausanschluss? 

Die Kommunale Wärmeplanung dient zur Identifizierung, ob die jeweiligen Gebiete 

für ein Wärmenetz geeignet wären. Wird im Ergebnis festgestellt, dass sich ein Ge-

biet für ein Wärmenetz eignet, können tiefgreifendere Analysen (z.B. Machbarkeits-

studie) folgen. Die konkrete Umsetzung und zeitliche Einordnung können erst dann 

abgeschätzt werden. 

Ob und wann Wärmenetze entstehen, kann zum derzeitigen Stand noch nicht einge-

schätzt werden. 

Ist die Kommunale Wärmeplanung rechtlich verbindlich? 

Nein. 

Die Kommunale Wärmeplanung ist eine strategische Planung. Laut Wärmeplanungs-

gesetz besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Wärmeversorgung. Selbst wenn für 

Ihr Gebiet ein Wärmenetz vorgeschlagen wird, bedeutet dies nicht automatisch, dass 

Ihr Gebäude künftig daran angeschlossen wird. 
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Wie betrifft mich die Kommunale Wärmeplanung? 

Die Kommunale Wärmeplanung informiert darüber, welche Wärmeversorgungsarten 

in den einzelnen Gebieten voraussichtlich verfügbar sein werden. Am Ende des Pro-

zesses haben Bürgerinnen und Bürger mehr Orientierung hinsichtlich zukünftiger 

Wärmeversorgungsarten. Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer können so 

besser abschätzen, welche Investitionen in die Energieversorgung sinnvoll und wirt-

schaftlich sind – und wann der beste Zeitpunkt dafür ist. 

Muss ich als Bürger oder Bürgerin den kommunalen Wärmeplan abwarten, 

bevor ich eine Entscheidung für mein Gebäude treffe? 

Nein.  

Aktuell gilt:  

Das Erfordernis von 65 Prozent erneuerbarer Energien (§ 71 Abs. 1 GEG) an der be-

reitgestellten Wärme gilt für neu einzubauende Heizungen im Bestand erst mit Ablauf 

der sog. Übergangsfristen: 

- Ablauf des 30.06.2026 in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern  

- Ablauf des 30.06.2028 in Kommunen mit 100.000 Einwohnern oder weniger  

Das Erfordernis von 65 Prozent gilt schon früher, wenn die Gemeinde während der 

Übergangsfrist in Folge eines Wärmeplans die Entscheidung über die Ausweisung ei-

nes Neu- oder Ausbaugebietes eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes trifft. In 

diesem Fall gilt das 65 Prozent-Erfordernis für Bestandsgebäude bereits einen Monat 

nach Bekanntgabe dieser Entscheidung (vgl. hierzu insgesamt § 71 Abs. 8 GEG). 

Heizungen, die mit flüssigem oder gasförmigem Brennstoff beschickt und die wäh-

rend dieser Übergangsfrist eingebaut werden, müssen beginnend ab 2029 jedoch 

mit einem stetig steigenden Anteil an Biomasse oder grünem oder blauem Wasser-

stoff betrieben werden (zunächst 15 Prozent, vgl. § 71 Abs. 9 GEG). 

Bis zum tatsächlichen Anschluss an ein Wärmenetz oder Wasserstoffnetz gelten an-

schließend an oben benannte Fristen weitere Übergangsfristen (vgl. § 71j, 71k GEG). 

Steht ein Heizungsaustausch an, ist es in den meisten Fällen sinnvoll, schon jetzt auf 

eine Heizung mit erneuerbaren Energien umzusteigen. Das trägt zum Klimaschutz 

bei und wird zudem aktuell über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 

finanziell unterstützt. 
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Für eine erste Einschätzung der eigenen Situation und der Verpflichtungen nach dem 

GEG empfehlen wir den Heizungsratgeber des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Energie (BMWE): https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dos-

sier/geg-gesetz-fuer-erneuerbares-heizen#heizungswegweiser 

Weitere Informationen: https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kom-

munale-waermeplanung-in-bayern/ 

Warum gibt es die Kommunale Wärmeplanung? 

In der Diskussion um eine rasche Energiewende hat der Wärmesektor neben der 

Stromerzeugung und dem Verkehrssektor bisher wenig Beachtung gefunden. Dies je-

doch völlig zu Unrecht, da die Wärmeversorgung in Deutschland mehr als 50 Prozent 

des gesamten Energieverbrauchs ausmacht und deshalb auch für einen Großteil des 

CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Aktuell wird rund 80 Prozent des Wärmebedarfs 

mit fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl gedeckt. Dieser hohe Anteil an fossilen 

Energieträgern führt nicht nur zu einem großen CO2-Ausstoß, sondern macht die Ab-

nehmer auch anfällig für starke Preisschwankungen bei den aus dem Ausland bezo-

genen fossilen Brennstoffen. 

Die Kommunale Wärmeplanung soll helfen, den kosteneffizientesten und praktika-

belsten Weg zu einer klimafreundlichen und langfristigen Wärmeversorgung vor Ort 

zu ermitteln. 

Quelle: https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waerme-

planung-in-bayern/ 

Wer ist verantwortlich für die Kommunale Wärmeplanung? 

Zentraler Ansprechpartner beim Markt Frontenhausen ist Herr Dittrich. Unterstützend 

steht die Energieagentur Regensburg bei Fragen gerne zur Verfügung. 
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